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1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung 

Die St. Angela-Schule in Königstein plant den Neubau einer Schulsporthalle 

(Dreifeldhalle). Die Sporthalle soll auf einer derzeit nicht bebauten Fläche im 

Schulgarten westlich des Schulgeländes errichtet werden. Die bauplanungsrecht-

lichen Voraussetzungen für den Neubau der Schulsporthalle werden mit der Auf-

stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans geschaffen.  

In einer Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan sind die durch die 

Nutzung der Schulsporthalle zu erwartenden Geräuscheinwirkungen an den 

maßgeblichen Immissionsorten an den nächstgelegenen störempfindlichen Nut-

zungen in der Umgebung zu prognostizieren und zu beurteilen. Die nächstgele-

genen störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung der geplanten Schulsport-

halle sind die bestehenden Wohngebäude südlich des Ölmühlwegs und nördlich 

der geplanten Schulsporthalle.  

1.2 Plan- und Datengrundlagen 

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf folgenden Karten- und Daten-

grundlagen: 

• Höhendaten für das Plangebiet und die Umgebung, Digitale Höhendaten 

übermittelt durch das Amt für Bodenmanagement Limburg a.d. Lahn am 

21.04.2021; 

• Lageplan und Grundriss der geplanten Schulsporthalle der Hofmann und 

Partner Architekten, übermittelt durch AS+P am 23.04.2021; 

• Bebauungspläne in der Umgebung, aufgerufen unter 

https://www.koenigstein.de/ksn/K%C3%B6nigstein/Rathaus/Planen%20&%2

0Bauen/Bebauungspl%C3%A4ne/%C3%9Cbersichtskarte/ am 11.05.2021; 

• Auszug aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 2010, aufgerufen unter 

https://www.region-frankfurt.de/media/custom/3255_322_1.PDF am 

11.05.2021. 

1.3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Sportanlagenlärmlärmeinwir-

kungen in der Umgebung des Bauvorhabens erfolgt nach:  

• 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung -18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. 

I S. 1588, 1790), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 

2017 (BGBI. I S. 1468). 
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Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden die folgenden 

Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezogen. Dies 

sind: 

• DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - 

„Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2]; 

• VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 1997 

[VDI 2720]; 

• VDI 3770 „Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-

gen“, September 2012 [VDI 3770]; 

• DIN 18041 „Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und 

Hinweise für die Planung“, März 2016 [DIN 18041]. 

1.4 Anforderungen 

Die Sportanlagenlärmeinwirkungen an schutzbedürftigen Nutzungen in der 

Umgebung durch die Nutzung der geplanten Schulsporthalle in Königstein zu 

außerschulischen Zwecken sind nach den Regelungen der 18. BImSchV zu be-

rechnen und zu beurteilen. Nach der 18. BImSchV sind Sportanlagen so zu be-

treiben, dass die in § 2 der Verordnung für die verschiedenen Gebietsarten ge-

nannten Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden. Die zur Beurteilung der 

Sportanlagenlärmeinwirkungen maßgeblichen Immissionsorte befinden sich an 

Wohngebäuden südlich des Ölmühlwegs nördlich der geplanten Sporthalle. Ge-

mäß der Darstellung im Flächennutzungsplan wird für die Gebäude südlich des 

Ölmühlwegs die Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets angesetzt.  

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach § 2 18. BImSchV 

Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A) 

 Tag außerhalb der 
Ruhezeiten und 

innerhalb der Ru-
hezeiten am Mit-

tag/Abend 

Tag innerhalb der 
Ruhezeit am Mor-

gen 

nachts 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 50 40 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Beurteilungszeiten: 
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Tabelle 2: Beurteilungszeiträume nach § 2 18. BImSchV 

Beurteilungszeit Werktage Sonn- und  
Feiertage 

Tag außerhalb der Ruhezeiten 8.00 - 20.00 Uhr 
 

12 Stunden 

9.00 - 13.00 Uhr 15.00 - 
20.00 Uhr  

9 Stunden 

Tag innerhalb Ruhezeiten 6.00 - 8.00 Uhr  
20.00 - 22.00 Uhr 

 

je 2 Stunden 

7.00 - 9.00 Uhr  
13.00 - 15.00 Uhr  
20.00 - 22.00 Uhr 

je 2 Stunden 

Nacht 22.00 - 06.00 Uhr 

lauteste Stunde 

22.00 - 07.00 Uhr 

lauteste Stunde 

Die Ruhezeit am Sonntag ist nur zu berücksichtigen, wenn die Nutzungsdauer 

der Sportanlage in der Zeit zwischen 9.00 und 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr 

beträgt. Beträgt die gesamte Nutzungszeit der Anlage weniger als 4 Stunden und 

fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in die Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr, 

gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die volle Nutzungs-

zeit umfasst. 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und 

Veranstaltungen gelten im Sinne der 18. BImSchV als selten, wenn sie an höchs-

tens 18 Kalendertagen eines Jahres auftreten. Für seltene Ereignisse gelten für 

alle Gebietsarten die folgenden Immissionsrichtwerte: 

Tabelle 3: Immissionsrichtwert 18. BImSchV seltenes Ereignis 

Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A) 

 Tag außerhalb der 
Ruhezeit 

Tag innerhalb der Ru-
hezeit 

Nacht 

alle Gebietsarten 70 65 55 

Geräusche durch Schul-/Hochschulsport sind insoweit von den Anforderungen 

der 18. BImSchV (siehe § 5 Abs. 3 der 18. BImSchV) ausgenommen, als die zu-

ständige Behörde bei dieser Nutzung von Sportanlagen von der Festsetzung von 

Betriebszeiten absehen soll. Beurteilungsteilzeiten durch Schulsport sind für die 

Gesamtbeurteilung der Geräuscheinwirkung von Sportanlagen nicht zu berück-

sichtigen.  
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2 Prognose der Sportanlagenlärmeinwirkungen 

Die St. Angela-Schule in Königstein plant den Neubau einer Schulsporthalle 

(Dreifeldhalle). Die Sporthalle soll auf einer derzeit nicht bebauten Fläche im 

Schulgarten westlich des Schulgeländes errichtet werden. Gemäß den vorliegen-

den Plangrundlagen soll die neue Dreifeldhalle 46 m lang, 28 m breit und 9 m 

hoch werden. Nördlich angrenzend ist ein Nebentrakt für Geräte und Lüftung 

vorgesehen. Südlich der Dreifeldhalle ist der Nebentrakt für Umkleiden und Sani-

tärräume geplant. Die Sporthalle soll von Süden erschlossen werden und fügt 

sich in die Hanglage ein. 

In der neuen Halle soll überwiegend der Schulsport der St. Angela-Schule statt-

finden. Gemäß den Angaben zu den Trainingszeiten auf der Homepage des 

Schulsport-Club Königstein e.V. (SCK) findet auf dem Gelände der St. Angela-

Schule außerhalb des Schulbetriebs Volleyballtraining zwischen 17.00 und 22.00 

Uhr statt. Wenn eine Anlage neben dem Schulsport auch der allgemeinen 

Sportausübung zur Verfügung steht, sind gemäß § 5 Abs. 3 der 18. BImSchV bei 

der Ermittlung der Geräuschimmissionen die dem Schulsport zuzurechnenden 

Teilzeiten außer Betracht zu lassen. Eine Beurteilung der Geräuscheinwirkungen 

erfolgt demnach nur für die außerschulische Nutzung der Halle. 

Die durch die Nutzung der neugeplanten Halle zu erwartenden Sportanlagen-

lärmeinwirkungen an den maßgeblichen Immissionsorten an den nächstgelege-

nen störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung sind gemäß der 

18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) zu prognostizieren und zu 

beurteilen.  

2.1 Emissionsberechnung 

Zum derzeitigen Planungsstand können lediglich die Geräuschemissionen über 

die Außenbauteile der geplanten Sporthalle bei Trainingsbetrieb prognostiziert 

werden. Angaben zu haustechnischen Anlagen (z.B. Lüftungs- und Klimagerä-

ten) liegen derzeit noch nicht vor.  

Es wird davon ausgegangen, dass bei Trainingsbetrieb gleichzeitig jedes der drei 

geplanten Spielfelder von jeweils 20 Spielern und 20 Zuschauern genutzt wird. 

Insgesamt befinden sich bei diesem Szenario somit 120 Personen in der Halle. 

Die VDI 3770 „Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-

gen“ kennt keine Ansätze für Volleyballspiele in Hallen. Es werden daher für die 

Ermittlung des mittleren Innenpegels in der Halle bei Trainingsbetrieb die Ansät-

ze für Fußballspiele herangezogen, die i. d. R. deutlich höher sind und somit „auf 

der sicheren Seite“ liegen. Gemäß den Angaben zu den Trainingszeiten auf der 

Homepage des SCK findet Volleyballtraining werktags zwischen 17.00 und 22.00 

Uhr statt. 

Die Geräuschemissionen über die Außenbauteile der Halle werden gemäß An-

hang A.2.4.2 der TA Lärm berechnet. Die von Teilflächen der Außenhaut eines 
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Gebäudes abgestrahlten Schallleistungen sind nach der Richtlinie VDI 2571 

„Schallabstrahlung von Industriebauten“, Abschnitt 3, Gleichung (9b) zu ermitteln. 

Die VDI 2571 wurde zwar zwischenzeitlich zurückgezogen; die derzeit gültige 

Fassung der TA Lärm verweist aber direkt auf die Formel 9b. 

Für die Berechnung der von einem Außenhautelement ins Freie abgestrahlten 

Schallleistung ist der mittlere Schalldruckpegel im Innern LI maßgebend. Der In-

nenschallpegel ist unter Berücksichtigung des Schallleistungspegels durch die 

Vorgänge innerhalb des Raumes, der Raumgeometrie und der Absorptionsei-

genschaften wie folgt zu berechnen: 

LI = LWA + 14 + 10*log (T/V) = LWA + 10*log(0,16/A) 

mit  

LI = Innenpegel in dB(A) 

LWA = Schallleistungspegel in dB(A) 

T = Nachhallzeit in Sekunden  

V = Raumvolumen in m³ 

A = äquivalente Absorptionsfläche in m² 

Anhand des berechneten mittleren Innenpegels und der Größe der schallabstrah-

lenden Fläche bzw. der Bauteile und deren Schalldämmmaße wird der Schallleis-

tungspegel der Außenbauteile ermittelt. Die flächenbezogenen Schallleistungs-

pegel der Schallabstrahlung über die relevanten Außenbauteile werden nach 

folgender Formel berechnet: 

LWA´´ = LI – R´W – Cd 

mit  

LWA´´ = flächenbezogener Schallleistungspegel in dB(A) 

LI = Innenpegel in dB(A) 

R´W = bewertetes Schalldämmmaß des Außenbauteils in dB 

Cd = Diffusitätsterm (hier: 4 dB(A)) 

Im Folgenden werden für die Sporthalle der Schallleistungspegel und der daraus 

resultierende mittlere Innenpegel sowie die Schallabstrahlung über die Außen-

bauteile nach den o.g. Formeln berechnet. 

Zur Ermittlung der Geräuschemissionen in der Trainingshalle werden die Emissi-

onsansätze der VDI 3770 für Fußballtraining herangezogen. Gemäß VDI 3770 

setzt sich der Emissionspegel für das Training aus den Schallleistungspegeln der 

Spieler, der Zuschauer und der Schiedsrichter- bzw. Trainerpfiffe zusammen. Für 

den Trainingsbetrieb wird von einer Zuschauerzahl von insgesamt 60 Personen 

ausgegangen. Für den Trainingsbetrieb in der Halle werden insgesamt 60 Sport-

ler angesetzt. Die Schallemissionen des Trainers sind abhängig von der Anzahl 

der Zuschauer. Gemäß VDI 3770 ergibt sich folgender Schallleistungspegel: 
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Tabelle 4: Schallleistungspegel – Trainingshalle - Fußballtraining 

Anzahl Sportler n 60 

LWA 1 Sportler in dB(A) (rufen normal) 80,0 

LWA n Sportler in dB(A) 97,8 

Anzahl Zuschauer 60 

LWA 1 Zuschauer in dB(A) (rufen normal) 80,0 

LWA n Zuschauer in dB(A) 97,8 

LWA Trainer in dB(A) 103,9 

LWA Gesamt in dB(A) 105,6 

Der mittlere Innenpegel LI bei Trainingsbetrieb in der Trainingshalle errechnet 

sich nach der o.g. Formel. Die DIN 18041 empfiehlt eine Nachhallzeit von maxi-

mal T = 2 Sekunden in Sporthallen. Bei einem Raumvolumen von V = 11.592 m³ 

und einer Nachhallzeit von T = 2 Sekunden wird ein mittlerer Innenpegel von 

LI = 81,9 dB(A) berechnet. Zusätzlich wird ein Zuschlag für die Impulshaltigkeit 

von KI = 6 dB(A) angesetzt. Der mittlere Innenpegel inklusive KI beträgt somit 

LI = 87,9 dB(A). Für die Sicherstellung einer Nachhallzeit von 2 Sekunden ist eine 

äquivalente Absorptionsfläche von mindestens A = 930 m² erforderlich. 

Die Außenbauteile der Trainingshalle sind das Dach, die Außenwände und die 

Fensterflächen an der Südfassade. Im nördlichen Bereich des Hallendachs sind 

sechs jeweils 9 m² große Lichtkuppeln vorgesehen. Es wird angenommen, dass 

sich diese Lichtkuppeln und das untere Fensterband an der Südfassade der Hal-

le für eine ausreichende Frischluftversorgung der Sporthalle vollständig öffnen 

lassen. 

Für die Außenbauteile werden die in der folgenden Tabelle angegebenen Schall-

dämmmaße R´W angesetzt. Anhand des berechneten mittleren Innenpegels und 

der Schalldämmmaße der schallabstrahlenden Flächen wird der flächenbezoge-

ne Schallleistungspegel der Außenbauteile ermittelt. Die Ergebnisse sind in der 

folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 5: Schallabstrahlung über Außenbauteile – Trainingshalle - Fußballtraining 

LI in dB(A) 87,9 

Cd in dB(A) 4,0 

Außenbauteil Dach Außenwand Fenster geschl. Fenster offen 

R`W in dB 30,0 40,0 25,0 - 

LWA`` in dB(A)/m²  54,0 44,0 59,0 84,0 
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2.2 Immissionsberechnung 

Die Berechnung der Sportanlagenlärmeinwirkungen an den maßgeblichen Im-

missionsorten in der Umgebung des Sporthallenneubaus erfolgt auf der Grundla-

ge der o. g. Emissionspegel durch Simulation der Schallausbreitung in einem 

digitalen Geländemodell (DGM). Das DGM enthält alle für die Berechnung der 

Schallausbreitung erforderlichen Angaben (Lage von Schallquellen und Immissi-

onsorten, Höhenverhältnisse, Schallhindernisse im Ausbreitungsweg, schallre-

flektierende Objekte usw.). Die Minderung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien und durch Hindernisse im Schallausbreitungsweg wird gemäß 

18. BImSchV nach den VDI-Richtlinien 2714 und 2720 berechnet. Die Richtlinie 

VDI 2714 wurde zwischenzeitlich zurückgezogen. Der VDI empfiehlt stattdessen 

die Anwendung der Richtlinie DIN ISO 9613/2, welche hier zur Anwendung 

kommt.  

Die Berechnungen erfolgen für die empfindlichere Beurteilungszeit in der Ruhe-

zeit am Abend für durchgehenden Trainingsbetrieb in der Halle zwischen 20.00 

und 22.00 Uhr. In Karte 1 sind die Sportanlagenlärmeinwirkungen unter Berück-

sichtigung offener Dachluken und des geöffneten Fensterbands an der Südfas-

sade der Halle dargestellt. In Karte 2 sind die Sportanlagenlärmeinwirkungen 

dargestellt, wenn die Dachluken geschlossen bleiben. Das Fensterband an der 

Südfassade ist als offen berücksichtigt.  
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2.3 Beurteilung 

Die Beurteilung der Sportanlagenlärmeinwirkungen bei Trainingsbetrieb in der 

neugeplanten Halle erfolgt nach der 18. BImSchV – Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung.  

Karte 1 

Bei Trainingsbetrieb in der Halle mit den in Kapitel 2.1 aufgeführten Emissions-

ansätzen werden am nächstgelegenen Immissionsort am Gebäude Ölmühlweg 

3A unter Berücksichtigung vollständig geöffneter Dachluken der Sporthalle 

Sportanlagenlärmeinwirkungen von bis zu 68 dB(A) am Tag in der Ruhezeit am 

Abend prognostiziert. Der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV für Sportanla-

genlärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten von 55 dB(A) wird deutlich 

überschritten  

Karte 2 

Wenn die Dachluken auf dem Dach der Sporthalle geschlossen sind, werden bei 

Trainingsbetrieb in der Halle am nächstgelegenen Immissionsort am Gebäude 

Ölmühlweg 3A Sportanlagenlärmeinwirkungen von bis zu 51 dB(A) am Tag in 

der Ruhezeit am Abend berechnet. Der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV 

für Sportanlagenlärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten von 55 dB(A) 

wird dann sicher eingehalten.  

 

Bei diesen Prognoseberechnungen sind Emissionen von ggf. notwendigen haus-

technischen Anlagen noch nicht berücksichtigt. 



 Königstein, SU BPL Schulsporthalle Mai 2021 -  Seite   13 

Bericht: P20-013/E2 © FIRU GfI 2021 

FIRU GfI 

Urheberrechtliche Hinweise 

 
Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die 

durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen 

Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zu-

gänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur 

für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der übli-

chen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für 

Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. 

 

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 

vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urhe-

berrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder 

Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag 

vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentli-

chungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit 

vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenom-

men ist die Verwendung der Unterlagen oder Teilen davon für Vermarktungsakti-

onen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf 

FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren. 

 

 

© FIRU GfI mbH 
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Anhang Berechnungsdokumentation 

Sportanlagenlärm – Dachluken offen 

Mittlere Ausbreitung IO Ölmühlweg 3A IV       A 

 

Sportanlagenlärm – Dachluken geschlossen 

Mittlere Ausbreitung IO Ölmühlweg 3A IV       B 
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